
 

95 
11 

Amtliches Bekanntmachungsblatt 
der Stadt Heide 

 

2021 

Nr. 14 
Mittwoch, 07.07.2021 

von Seite 95 bis 105 

Inhalt dieser Ausgabe: 
 

AMTLICHER TEIL 
Einteilung des Wahlgebietes der Stadt Heide in Wahlbezirke, Bestimmung der 
Wahlräume und die Bildung eines Briefwahlbezirkes anl. der Bundestagswahl 
am 26. September 2021 

Seite  96 

Satzung der Stadt Heide für die „Museumsinsel Lüttenheid mit Klaus-Groth-
Museum und Heider Heimatmuseum“ Seite  99 

 Seite  

 Seite  

NICHTAMTLICHER TEIL 

Termin-Sprechtag des Bürgermeisters am 15.07.2021 Seite  104 

Einladung zur Sitzung des Ausschusses für Kultur, Soziales und Senioren Seite  105 

 Seite  

 Seite  

 
Herausgeber: 
Stadt Heide, Der Bürgermeister, Postfach 1780, 25737 Heide, Telefon (0481) 6850-112 

 
e-mail: postoffice@stadt-heide.de; homepage: www.heide.de 
 
Erscheinungsweise und Bezug: 
Das Amtliche Bekanntmachungsblatt der Stadt Heide erscheint an jedem 1. und 3. 
Mittwoch im Monat. Fällt der Erscheinungstag auf einen gesetzlichen Feiertag, so 
erscheint es am folgenden Werktag. Zu beziehen ist das Amtliche Bekanntmachungsblatt 
der Stadt Heide einzeln oder im Abonnement. 
Zusätzlich kann das Amtliche Bekanntmachungsblatt auf der Homepage der Stadt Heide 
„www.heide.de“ und auf dem Infoschild im Foyer des Rathauses, Postelweg 1 eingesehen 
werden. 

mailto:postoffice@stadt-heide.de
http://www.heide.de/


96 
 

 

Amtlicher Teil 
 

Einteilung des Wahlgebietes der Stadt Heide in Wahlbezirke, Bestimmung der 
Wahlräume und die Bildung eines Briefwahlbezirkes 

anl. der Bundestagswahl am 26. September 2021 
 

Gemäß § 2 Abs. 3 Bundeswahlgesetz (BWG) und §§ 12, 13 Bundeswahlordnung 
(BWO) sowie § § 46, 61 – 64 BWO bestimmt die Gemeindebehörde, welche 
Wahlbezirke bzw. Briefwahlbezirke zu bilden sind und bestimmt für jeden Wahlbezirk 
einen Wahlraum.  
Für die am 26. September 2021 stattfindende Bundestagswahl, teile ich das Wahlgebiet 
der Stadt Heide in 14 allgemeine Wahlbezirke mit den dazugehörigen Wahlräumen 
sowie einen Briefwahlbezirk wie folgt ein: 

 
Wahlbezirk 01 

 
Name und Lage   Kindertagesstätte „Morgenstern“, 

des Wahlraumes  Nordstrander Straße 27 
zugehörige Straßen: 

Amrumer Straße, Blauortweg, Föhrer Straße, Grödeweg, Habelweg, Halligweg, Helgoländer 
Straße, Helmsander Weg, Hoogeweg, Langeneßweg, Neuwerkstraße, Norderoogweg, 
Nordstrander Straße, Olandweg, Pellwormer Straße, Rungholtstraße, Scharhörnweg, 

Sophienweg, Süderoogweg, Südfallweg, Sylter Straße, Tertiusweg, Trischenweg. 
 

Wahlbezirk 02 
 

Name und Lage   Berufsbildungszentrum Dithmarschen BBZ, 
des Wahlraumes  Berufliches Gymnasium, 

    Waldschlößchenstraße 43 
zugehörige Straßen: 

Am Galgenberg, Am Stadtpark, Anna-Engelbrecht-Ring, Batzdamm, Birkenweg, Forstweg, 
Hinterm Ziegelhof, Landvogt-Johannsen-Straße, Landweg, Moorkamp, Ostroher Weg, 

Professor-Hennings-Straße, Rehdamm, Sickendamm, Stiftstraße teilweise (Haus Nr. 60 bis 
Haus Nr. 100; von Waldschlößchenstraße bis Einmündung Bürgermeister-Vehrs-Straße), 

Waldschlößchenstraße, Zum Autal. 
 

Wahlbezirk 03 
 

Name und Lage   Deutsches Rotes Kreuz, 
des Wahlraumes  Hamburger Straße 73 

zugehörige Straßen:  
Adolf-Stein-Straße, Am Kleinbahnhof, Anna-Prall-Weg, Bürgermeister-Vehrs-Straße, Dr. 

Lammers-Straße, Dr.-Pauly-Straße, Ernst -Mohr-Straße, Friedrich-Elvers-Straße, Griebelstraße, 
Hamburger Hof, Hamburger Straße (Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 166 ), Hans-Sierks-Straße, 

Professor-Heinz-Haber-Straße, Professorin-von-Wrangell-Straße, Reimer-von-Wiemerstedt-
Straße, Rektor-Marten-Straße, Stiftstraße teilweise (Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 59; von Hamburger 
Straße bis Einmündung Bgm.-Vehrs-Str.), Teichkoppel, Von-Heidenstam-Straße, Ziegelhofweg. 

 
Wahlbezirk 04 

 
Name und Lage   Ev.-Luth. Erlöserkirchengemeinde, 

des Wahlraumes  Berliner Straße 7-9 
zugehörige Straßen: 
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Berliner Straße teilweise (Haus- Nr. 1 bis Haus Nr. 46; von Hamburger Straße bis Einmündung 
Österstraße), Breslauer Straße, Bromberger Straße, Danziger Straße, Gleiwitzer Straße, 
Graudenzer Straße, Hans-Böckler-Straße, Im Grund, Im Redder, Königsberger Straße, 

Kolberger Straße, Langendamm, Norderdamm, Posener Straße, Rügendamm, 
Schanzenstraße, Schweriner Straße, Süderdamm, Tilsiter Straße, Waibelstraße. 

 
Wahlbezirk 05 

 
Name und Lage   nordica Hotel Berlin, 

des Wahlraumes  Österstraße 18  
zugehörige Straßen: 

Anklamer Straße, Auguste-Ebeling-Straße, Berliner Straße teilweise (Haus Nr. 53 bis Haus Nr. 
102; von Tunnel bis Einmündung Österstraße), Boßelweg, Dorfstraße, Eichenredder, Feldblick, 

Freudenstädter Straße, Grashof, Heinrich-Claussen-Straße, Hinrich-Schmidt-Straße, Im 
Wiesengrund, Moorlandweg, Neue Heimat, Nowogarder Straße, Österstraße, Petersstraße, 

Rüsdorfer Straße, Sandfall, Stettiner Straße, Vogelweide. 
 

Wahlbezirk 06 
 

Name und Lage    Kindertagesstätte „Auferstehung“ 
des Wahlraumes  Timm-Kröger-Straße 33 

zugehörige Straßen: 
Eduard-Mörike-Damm, Erna-Weißenborn-Ring, Fehrsplatz, Franz-Bockel-Straße, Fritz-Reuter-
Straße, Heim-Weg, Johann-Hinrich-Fehrs-Straße, Lilly-Wolff-Straße, Theodor-Fontane-Ring, 

Timm-Kröger-Straße, Westermoorweg. 
 

Wahlbezirk 07 
 

Name und Lage   Kindertagesstätte „Sausewind“, 
Wahlraumes   Klaus-Harms-Straße 56 

zugehörige Straßen: 
Arnold-Ebel-Straße, Ernst-Tamm-Straße, Gorch-Fock-Straße, Hermann-Löns-Straße, Jürgen-

Harder-Straße, Klaus-Harms-Straße, Struckweg, Theodor-Storm-Straße, Vereinsstraße. 
 

Wahlbezirk 08 
 

Name und Lage   Feuerwehrgerätehaus, 
des Wahlraumes  Kirchspielsweg 3 

zugehörige Straßen: 
Agnes-Miegel-Straße, Am Sportplatz, Bachmannstraße, Eichendorffstraße, Emil-Gosch-Straße, 

Emil-Nolde-Straße, Friedensstraße, Goethestraße, Gustav-Thomsen-Straße, Hermann-
Claudius-Straße, Jahnstraße, Kirchspielsweg, Kleiststraße, Lessingstrasse, Liliencronstraße, 

Lobeskampweg, Meldorfer Straße, Mommsenstraße, Peter-Bur-Straße, Riemannstraße, 
Schillerstraße, Uhlandstraße, Uwe-Jens-Lornsen-Straße. 

 
Wahlbezirk 09 

 
Name und Lage   Klaus-Groth Schule, 

des Wahlraumes  Grund- und Regionalschule Standort Loher Weg 
    Gebäude der Offenen Ganztagsschule, Mensa 

zugehörige Straßen: 
Blauer Lappen, Blumenstraße, Bruhnstraße, Büsumer Straße, Dellweg, Dohrnstraße, Dr. 

Gillmeister-Weg, Friesenweg, Gartenweg, Greifenhagener Weg, Große Westerstraße, 
Harmoniestraße, Hochfeld, Hochfelder Weg, Holstenweg, Kelters Drift, Kleine Straße, Kleine 

Westerstraße, Loher Weg, Louisenstraße, Marschstraße, Mühlenstraße, Naugarder Weg, 
Prenzlauer Weg, Rudolf-Harbig-Weg, Süderstraße, Westerweide. 
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Wahlbezirk 10 
 

Name und Lage   WIBE-Junge-Haus, 
des Wahlraumes  Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1 

zugehörige Straßen: 
Bahnhofsgang, Bergstraße, Beselerstraße, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Feldstraße, 

Friedrichstraße, Grüner Weg, Güterstraße, Hafenstraße, Hebbelstraße, Himmelreichstraße, 
Hindenburgstraße, Hölle, Kaiser-Wilhelm-Platz, Klaus-Groth-Straße, Kreuzstraße, Lüttenheid, 

Neue Anlage, Postelweg, Rathausdrift, Rudolph-Dirks-Weg, Sophie-Dethleffs-Straße, 
Speichergasse, Tivolistraße, Turnstraße, Wulf-Isebrand-Platz. 

 
Wahlbezirk 11 

 
Name und Lage   Jugendherberge Heide, 

des Wahlraumes  Poststraße 4 
zugehörige Straßen: 

Alfred-Dührssen-Straße, Am Nussgang, August-Schölermann-Straße, Bürgermeister-Blaas-
Straße, Dr.-Cornils-Weg, Esmarchstraße, Fasanenweg, Freudental, Heisterweg, Husarenweg, 

Kluckstraße, Lindenstraße, Moltkestraße, Norderstraße teilweise (Haus Nr. 35 bis Haus Nr. 109; 
von Einmündung Rosenstraße/Harmoniestraße bis Esmarchstraße), Poststraße, Professor-

Bier-Straße, Robert-Koch-Straße, Sauerbruchstraße, Schlehenweg, Semmelweisstraße, 
Wesselner Weg. 

 
Wahlbezirk 12 

 
Name und Lage   Schützenhaus Sportschützen Heide, 

des Wahlraumes  Feldstedter Straße 9a 
zugehörige Straßen: 

Albert-Schweitzer-Straße, Alte Weddingstedter Landstraße, Andreas-Stammer-Ring, Apenrader 
Straße, Dorothea-Erxleben-Weg, Feldstedter Straße, Flensburger Straße, Haderslebener 

Straße, Heimkehrerstraße, Husumer Straße teilweise (Haus Nr. 47 und Haus Nr. 49 bis 129; 
von Einmündung Esmarchstraße/Weddingstedter Straße bis Stadtgrenze), Kneippweg, Marie-

Curie-Weg, Röntgenstraße, Rundweg, Schleswiger Straße, Sonderburger Straße, 
Tondernstraße, Virchowstraße, Von-Behring-Straße, Wesselner Chaussee. 

 
Wahlbezirk13 

 
 

Name und Lage   Werner-Heisenberg-Gymnasium, 
des Wahlraumes  Rosenstraße 41 

zugehörige Straßen: 
Am Kirchhof, Bahnhofstraße, Brahmsstraße, Heistedter Straße, Husumer Straße teilweise 

(Haus-Nr. 6a bis Haus Nr. 46 und Haus Nr. 48; ab Markt bis Einmündung 
Esmarchstraße/Weddingstedter Straße), Kleine Freiheit, Kleine Weide, Lerchenstraße, 

Marienstraße, Markt, Mittelstraße, Norderstraße (Haus Nr. 2 bis Haus Nr. 32; vom Markt bis 
Einmündung Harmoniestraße und Rosenstraße), Notpool, Österweide, Rosenstraße, 

Schuhmacherort, Tannenstraße, Teichstraße, Weddingstedter Straße. 
 

Hinweis „Beweglicher Wahlvorstand“ 

Für die Stimmangabe im DOMICIL Seniorenpflegeheim, Markt 52, wird gem. § 8 BWO 
ein beweglicher Wahlvorstand gebildet. 
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Wahlbezirk 14 
 

Name und Lage   Schulen am Moor (GS Süderholm), 
des Wahlraumes  Süderholmer Straße 65 

zugehörige Straßen: 
Achtern Hof, Am Bahndamm, Am Ellervieh, Amtmann-Rohde-Straße, Bennewohlder Straße, 

Dorlenschweg, Duvenheide, Eekenrebenweg, Hamburger Straße (ab Haus-Nr. 171 und 
teilweise aus Haus Nr. 0 bis Haus Nr. 264; Hans-Jürgen-Ramundt-Straße, Hindenkampring, Im 

Winkel, Lanzenweg, Möhlenbarg, Moorblick, Österkoppel, Querweg, Rendsburger Straße, 
Ringreiterweg, Schmiedeweg, Süderholmer Straße, Südermoorweg, Tweitjenkoppel, 

Waldstraße. 
 

Zusammentritt der Briefwahlvorstände des Briefwahlbezirks 015   
zur Auswertung der Briefwahlunterlagen der Wahlbezirke 01 bis 14 

Briefwahlvorstand 1, Bürgerhaus,   Briefwahlvorstand 2, Bürgerhaus 
Großer Saal, Neue Anlage 5, Heide  Kleiner Saal, Neue Anlage 5, Heide 

        

Hinweis zu barrierefreien Wahlräumen: 
In dieser Bekanntmachung sind für behinderte oder in ihrer Bewegungsfreiheit 

eingeschränkte Wählerinnen und Wähler frei zugängliche Wahlräume durch das Symbol 
gekennzeichnet.  

 
 

 
25746 Heide, 16.6.2021 
S t a d t  H e i d e 
Die Gemeindebehörde 
Gez. Oliver Schmidt-Gutzat 
Bürgermeister 

 
 
 
 

Satzung der Stadt Heide 
für die „Museumsinsel Lüttenheid mit Klaus-Groth-Museum und Heider 

Heimatmuseum“ 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss 
der Ratsversammlung vom 12.05.2004 folgende Satzung erlassen: 

 
§ 1 

Name und Sitz 
 

Das städtische Museum führt den Namen „Museumsinsel Lüttenheid mit Klaus-Groth-
Museum und Heider Heimatmuseum“ und hat seinen Sitz in Heide. Es vereinigt das 
Heider Heimatmuseum und das Klaus-Groth-Museum in der Museumsinsel in Heide. 
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§2 
Zweck und Aufgabe 

 
Die „Museumsinsel Lüttenheid mit Klaus-Groth-Museum und Heider Heimatmuseum“, 
Lüttenheid, 25746 Heide, verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
Für den Bereich Heider Heimatmuseum gilt: 
Zweck der Einrichtung ist die Förderung von Kunst und Kultur durch Erforschung der 
Heider Stadtgeschichte in allen Bereichen. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch 
die Unterhaltung eines Museums mit Zugang für die Öffentlichkeit, wissenschaftlich 
erarbeitete Ausstellungen zu einzelnen Themen sowie durch Publikationen. 
 
Für den Bereich des Klaus-Groth-Museums gilt: 
Zweck der Einrichtung ist die Förderung von Kunst und Kultur durch die Pflege des 
Nachlasses sowie die Erforschung von Leben und Werk des Dichters Klaus Groth. Der 
Satzungszweck wird verwirklicht durch die Unterhaltung des Geburtshauses des 
Dichters als Museum mit Zugang für die Öffentlichkeit und die Bereitstellung der 
wertvollen Bibliothek und des Archivs für Forschungszwecke. 
 
 

§ 3 
Gemeinnützigkeit 

 
Die in § 1 genannte Einrichtung der Stadt Heide ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
 

§ 4 
Mittelbewirtschaftung 

 
Die Mittel der in § 1 genannten Einrichtung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Stadt Heide erhält keine Zuwendungen aus Mitteln dieser 
Einrichtung. 

 
Die Stadt Heide erhält bei Auflösung oder Aufhebung der in § 1 genannten Einrichtung 
oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke das verbleibende Vermögen; sie hat es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige steuerbegünstigte Zwecke zu 
verwenden. 
 
 

§5 
Verwaltungsgrundsätze 

 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Einrichtung fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§6 
Eintrittspreise 

 
Die folgenden Preise werden festgesetzt: 
 

1. Eintrittspreise: 
Einzelpersonen       2,50 EUR 

 
Familienkarte       4,50 EUR 

 
Schülerinnen und Schüler      1,00 
EUR 

 
Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt 

 
2. Führungen: 

Gruppen     30,00 EUR + 1,50 EUR/Person 
 

Schulklassen inkl. 3 Begleitpersonen 20,00 EUR + 0,50 EUR/Person 
 
3. Sondergruppen: 

Mitglieder der Klaus-Groth-Gesellschaft haben weiterhin für das Klaus-
Groth-Museum freien Eintritt.  
Für den übrigen Museumskomplex    1,50 EUR 

 
Mitglieder des Kunstvereins haben für die Ausstellungen des Kunstvereins 
freien Zugang. 
Für den übrigen Museumskomplex    1,50 EUR 

 
4. Leseabende im Klaus-Groth-Museum 

Einzelperson      3,00 EUR 
 
für Mitglieder der Klaus-Groth-Gesellschaft 2,00 EUR  
 

 
§ 7 

Benutzungsordnung 
 

Die Benutzung des Ausstellungsraumes die „Museumsinsel Lüttenheid mit Klaus-Groth-
Museum und Heider Heimatmuseum“ ist auf Grund der als Anlage zu dieser Satzung 
beigefügten Benutzungsordnung zulässig. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.06.2004 in Kraft. 
 
Gleichzeitig treten die folgenden Satzungen außer Kraft: 
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• Satzung für den steuerbegünstigten Betrieb gewerblicher Art „Heider 
Heimatmuseum“ der Stadt Heide vom 19.12.2002 

• Satzung für den steuerbegünstigten Betrieb gewerblicher Art „Museumsinsel i.E.“ 
der Stadt Heide vom 19.12.2002 

• Satzung für den steuerbegünstigten Betrieb gewerblicher Art „Klaus-Groth-
Museum“ der Stadt Heide vom 19.12.2002 

 
 
 
Heide, den 27.05.2004 
 
In Vertretung: 
 
Frau Dr. Annegret Sonderkamp 
(Erste Stadträtin) 
 
 
 
1. Änderungssatzung 
zur Satzung der Stadt Heide für die „Museumsinsel Lüttenheid mit Klaus-Groth-Museum 
und Heider Heimatmuseum“ 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zur Zeit gültigen 
Fassung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 08.10.2008 folgende 1. 
Änderungssatzung erlassen: 
 
 
Artikel I 
 
§ 6, Nr. 4 erhält folgende Fassung: 
 
4. Leseabende im Klaus-Groth-Museum 
 
Einzelpersonen    5,00 € - 10,00 € 
 
 
 
Artikel II 
 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Heide, den 01.12.2008 
 
 
(Ulf Stecher) 
Bürgermeister 
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2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Heide  
für die Museumsinsel Lüttenheid 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen 
Fassung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 26.05.2021 folgende 2. 
Änderungssatzung erlassen. Gleichzeitig tritt die 1. Änderungssatzung vom 01.12.2008 
außer Kraft. 
§ 2 Zweck und Aufgabe erhält folgende Fassung 
§ 2 Zweck und Aufgabe  
Die „Museumsinsel Lüttenheid mit Klaus-Groth-Museum und Heider Heimatmuseum“, 
Lüttenheid 40, 25746 Heide, verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Unterhaltung eines Museums mit 
Zugang für die Öffentlichkeit, wissenschaftlich erarbeiteten Ausstellungen zu einzelnen 
Themen, durch Publikationen sowie die Bereitstellung der Bibliotheken, Objekte und 
Archivmaterials zu wissenschaftlichen Forschungszwecken. Zudem durch die 
Förderung von Kunst und Kultur, durch Erforschung der Heider Stadtgeschichte in allen 
Bereichen und durch die Pflege des Nachlasses und die Erforschung von Leben und 
Werk des Dichters Klaus Groth. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Unterhaltung des Geburtshauses des 
Dichters als Museum mit Zugang für die Öffentlichkeit und die Bereitstellung der 
wertvollen Bibliothek und des Archivs für Forschungszwecke. 
§ 6 Eintrittspreise erhält folgende Fassung 
§ 6 Eintrittspreise 
 
Die folgenden Preise werden festgesetzt:  
 
1. Eintrittspreise:  
Erwachsene                                                                                      4,00 € 
Familienkarte (2 Erwachsene und Kinder unter 18 Jahren)           8,00 € 
Ermäßigt                                                                                           2,00 € 
(Auszubildende, Schüler*innen über 18 Jahre, Student*innen, Leistungsberechtigte 
nach SGII und SGBXII) 
Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt 
Jahreskarte Erwachsene                                                                20,00 €  
Jahreskarte ermäßigt  (siehe oben)                                                10,00 € 
     
Verbundkarte Museumsinsel Lüttenheid und Brahmshaus 
Einzelbesucher                                                                                     5,00 € 
Familien (2 Erwachsene, Kinder unter 18 Jahren)                               9,00 € 
Ermäßigt  (siehe oben)                                                                         3,00 € 
 
2. Museumsführungen:  
Gruppen                                                                        30,00 € + 2,00 € Person  
(ab 10 Personen bis max. 20 Personen nach Voranmeldung) 
 
Schulklassen, Lehrkräfte frei                                         20,00 € + 1,00 €/Person  
(ab 10 Personen bis max. 20 Personen nach Voranmeldung) 
 
Führungen durch Sonderausstellungen/öffentliche Führung 
                                                                                     2,00 € + Eintrittskarte 
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3. Sondergruppen 
Geschäftsführende Vorstände  (KGG; KV, FV KGM)                                freier Eintritt 
 
Einzelpersonen mit gültigem Mitgliedsausweis  
- Klaus-Groth-Gesellschaft 
- Verein der Freunde und Förderer des Klaus-Groth-Museums  
- Kunstvereins Heide 
                                                           erhalten den ermäßigten Eintritt von 2,00 € 
 
4. Berufsverbände und sonstige Gruppen erhalten gegen Vorlage eines gültigen 
Mitgliedsausweises freien Eintritt: 
- Deutscher Museumsbund,  
- Museumsverband Schleswig-Holstein und Hamburg,  
- Museumscard Schleswig-Holstein 
 
- Sonderveranstaltungen (wie Ausstellungseröffnungen; Mieter*innen von 
Museumsräumen und deren Gäste für die Dauer der Veranstaltung; Mitwirkende, die 
aktiv an Sonderausstellungen oder Veranstaltungen beteiligt sind) 
- Besucher*innen des Internationalen Museumstages 
§ 7 Benutzungsordnung erhält folgende Fassung 
§ 7 Benutzungsordnung  
Die Benutzung des Ausstellungsraumes die „Museumsinsel Lüttenheid mit Klaus-Groth-
Museum und Heider Heimatmuseum“ ist auf Grund der als Anlage zu dieser Satzung 
beigefügten Benutzungsordnung zulässig.  
 
§ 8 Inkrafttreten 
Diese 2. Änderungssatzung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Heide, den 01.07. 2021 
Gez. Oliver Schmidt-Gutzat 
Bürgermeister 

 
 
 
 

Nichtamtlicher Teil 
 

 
 

Termin-Sprechtag des Bürgermeisters am 15.07.2021 
 

Herr Oliver Schmidt-Gutzat, Bürgermeister der Stadt Heide, steht den Einwohnerinnen und 
Einwohnern mit seinem Sprechtag grundsätzlich jeden dritten Donnerstag im Monat, 
persönlich zur Verfügung.  
 
Der nächste Sprechtag findet am Donnerstag, den 15.07.2021 in der Zeit von  
16.30 Uhr bis 18.00 Uhr, im Rathaus, Postelweg 1, 25746 Heide, Zimmer 101, statt.  
Zwecks Terminabstimmung setzen Sie sich bitte telefonisch (0481-6850900) oder per 
Mail (postoffice@stadt-heide.de) mit dem Vorzimmer des Bürgermeisters in 
Verbindung.  
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Auch Jugendliche sind zu dieser Sprechstunde herzlich eingeladen.  
Auch außerhalb der Sprechstunde können jederzeit Anfragen unter der Rufnummer (0481) 
6850-901/902 an den Bürgermeister gerichtet werden.  
 
25746 Heide, 17.06.2021  
S T A D T H E I D E  
Der Bürgermeister  
gez. Oliver Schmidt-Gutzat  
Bürgermeister 

 
 
 

Einladung zur Sitzung des Ausschusses für Kultur, Soziales und Senioren 
 
 
Datum: Dienstag, 03.08.2021 
Zeit: 18:00 Uhr  
Ort/Raum: Museumsinsel Lüttenheid, Lüttenheid 40  
 
 

Tagesordnung: 

 

 1   Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  
 2   Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit zu bestimmten 

Tagesordnungspunkten 
  
 3   Niederschrift der letzten Sitzung 
  
 4   Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
  
 5   Mitteilungen und Anfragen den Ausschuss betreffend -Verschiedenes- 
  
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der 
Beschlussfassung durch obiges Gremium voraussichtlich nicht öffentlich beraten. Die 
Vorlagen sind entsprechend vertraulich zu behandeln. 
 
 6   Nutzungskonzept Museumsinsel Lüttenheid 

Vorlage: 21/KulArMus/020/BV 
  
 
25746 Heide, 05.07.2021 
Die Vorsitzende 
Marta Balzer 
   
 
 
 
 


